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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.03.1996

Norm

EO §352

Rechtssatz

Ändert sich gegenüber den Versteigerungsbedingungen vor der gerichtlichen Versteigerung einer gemeinschaftlichen

Liegenschaft in einem wesentlichen Punkt (hier: Belastung der Miteigentumsanteile der betreibenden Partei durch ein

Fruchtgenußrecht) darf die Versteigerung nicht durchgeführt werden; der Wert des Fruchtgenußrechtes ist in den neu

festzustellenden Versteigerungsbedingungen anzugeben.
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